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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1987

Norm

KO §171

ZPO §86

Rechtssatz

Auch in Ansehung einer in Konkurs be4ndlichen Person ist die Ordnungsstrafe zunächst als Geldstrafe und erst im Fall

der Uneinbringlichkeit als Haft zu verhängen.
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